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 Veröffentlicht am 09.10.1984

Norm

IPRG §46

Rechtssatz

Was den allfälligen Ersatzanspruch des freiwilligen Drittzahlers anlangt, ergibt sich aus § 46 Abs 2 zweiter Halbsatz

IPRG, daß dieser Ersatzanspruch demselben Recht untersteht, das für die getilgte Schuld maßgebend war (hier daher

dem Schweizer Recht).
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